
Sechste Satzung zur Änderung der Allgemeinen Prüfungsordnung für die 
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Fakultät der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - ABMPO/TechFak -  
 

Vom 7. Juni 2011 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 43 Abs. 5 und Art. 61 Abs. 2 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Erlangen-Nürnberg 
folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Allgemeine Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg - ABMPO/TechFak - vom 18. 
September 2007, zuletzt geändert durch Satzung vom 7. Juli 2010, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In § 8 Abs. 6 Satz 4 wird das Wort "Rektorin" durch das Wort "Präsidentin" und das 
Wort "Rektor" durch das Wort "Präsident" ersetzt. 
 
2. In § 11 wird jeweils das Wort "Zulassungs" durch das Wort "Zugangs" ersetzt. Das 
Inhaltsverzeichnis wird entsprechend angepasst. 
 
3. § 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 2 Satz 5 wird gestrichen. 
b) Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden zu Sätzen 5 und 6. 
c) Abs. 6 wird gestrichen. 
d) Der bisherige Abs. 7 wird zu Abs. 6. 

  
4. In § 16 werden folgende neue Abs. 4 bis 8 angefügt: 
 
„(4) 1Klausuren können vollständig oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren abge-
nommen werden (Multiple-Choice-Prüfungen). 2Die oder der zu Prüfende hat an-
zugeben, welche der mit den Aufgaben vorgelegten Antworten sie oder er für zutreffend 
hält. 3Die Prüfungsaufgaben müssen zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 4Bei 
der Aufstellung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend 
anerkannt werden. 5Falls die Frage Mehrfachantworten verbietet, sind Mehrfachantwor-
ten unzulässig und werden nicht gewertet. 6Die Prüfungsaufgaben sind durch mindes-
tens zwei Aufgabenstellerinnen oder Aufgabensteller vor der Feststellung des Prüfungs-
ergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie gemessen an den Anforderungen des Satzes 3 
fehlerhaft sind. 7Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft 
sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen, 
es ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 8Die Verminderung 
der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil einer oder eines zu Prüfen-
den auswirken.  
 
(5) 1Prüfungen nach Abs. 4 Satz 1, die aus Einfachauswahlaufgaben (1 aus n) 
bestehen, gelten als bestanden, wenn 
1. der Prüfling insgesamt mindestens 50 Prozent der gestellten Prüfungsfragen zutref-
fend beantwortet hat oder 
2. der Prüfling insgesamt mindestens 40 Prozent der gestellten Prüfungsfragen 
zutreffend beantwortet hat und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fra-
gen um nicht mehr als 17 Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüflin-
ge unterschreitet, die erstmals an der entsprechenden Prüfung teilgenommen haben. 
2Wird Satz 1 Nr. 2 angewendet, ist die Studiendekanin oder der Studiendekan zu 
unterrichten. 



 
 
(6) 1Für Prüfungen nach Abs. 4 Satz 1, die aus Mehrfachauswahlaufgaben (x aus n) 
bestehen, gilt Abs. 5 mit der Maßgabe, dass statt der Prüfungsfragen das Verhältnis der 
vom Prüfling erreichten Summe der Rohpunkte zur erreichbaren Höchstleistung maß-
geblich ist. 2Je Mehrfachauswahlaufgabe wird dabei eine Bewertungszahl festgelegt, die 
der Anzahl der Antwortalternativen (n) entspricht und die mit einem Gewichtungsfaktor 
multipliziert werden kann. 3Der Prüfling erhält für eine Mehrfachauswahlaufgabe eine 
Grundwertung, die bei vollständiger Übereinstimmung mit den vorgesehenen Antworten 
der Bewertungszahl entspricht. 4Dabei wird für jede Übereinstimmung zwischen vorge-
sehener Antwort und tatsächlicher Antwort ein Punkt für die Grundwertung vergeben. 
5Besteht keine Übereinstimmung zwischen vorgesehener und tatsächlicher Antwort, wird 
ein Minuspunkt für die Grundwertung vergeben. 6Die Grundwertung darf null Punkte 
nicht unterschreiten. 7Die Rohpunkte entsprechen dabei der Grundwertung multipliziert 
mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor der Mehrfachauswahlaufgabe. 8Die insgesamt 
erreichbare Höchstleistung entspricht der Summe der Bewertungszahlen multipliziert mit 
den jeweiligen Gewichtungsfaktoren aller Mehrfachauswahlaufgaben. 
 
(7) Bei schriftlichen Prüfungen, die nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren abgenom-
men werden, gelten die Sätze 1 bis 9 nur für diesen Teil. 
 
(8) Für die Benotung gilt § 18 Abs. 2.“ 
 
5. § 18 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Abs. 1 wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 
"(2) 1Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice-Prüfungen) sind wie 
folgt zu bewerten: 2Wer die für das Bestehen der Prüfung nach § 16 Abs. 4 Satz 1 
erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, erhält 
die Note  
1,0 ("sehr gut"), wenn mindestens 75 Prozent,  
2,0 ("gut"), wenn mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent,  
3,0 ("befriedigend"), wenn mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent,  
4,0 ("ausreichend"), wenn keine oder weniger als 25 Prozent der darüber hinaus ge-
stellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet wurden. 3Die Noten können entspre-
chend dem prozentualen Anteil um 0,3 erhöht oder erniedrigt werden; die Note 0,7 
ist dabei ausgeschlossen. 4Wer nicht die erforderliche Mindestzahl erreicht, erhält 
die Note 5,0." 
b) Die bisherigen Abs. 2 bis 8 werden zu Abs. 3 bis 9. 

 
6. In § 29 Abs. 2 wird folgender Satz 4 angefügt: 
 
 "4Für fachverwandte Abschlüsse gilt Satz 2 entsprechend." 
 
7. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 2 wird das Wort "Zulassung" durch das Wort "Zugang" ersetzt. 
b) In Abs. 5 wird folgender neuer Satz 8 eingefügt: 

„8Sie kann mit Einverständnis der Bewerberin/des Bewerbers auch telefonisch 
stattfinden." 

  Die bisherigen Sätze 8 bis 12 werden zu Sätzen 9 bis 13. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. April 2011 in Kraft. 
 
 
 



 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-Nürnberg 
vom 25. Mai 2011 und der Genehmigungsfeststellung des Präsidenten vom 1. Juni 2011. 
 
Erlangen, den 7. Juni 2011 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske 
Präsident 
 
Die Satzung wurde am 7. Juni 2011 in der Universität Erlangen-Nürnberg niedergelegt; 
die Niederlegung wurde am 7. Juni 2011 durch Anschlag in der Universität Erlangen-
Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 7. Juni 2011. 
 
 
 


